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Betreff: Eintragung ins Ehrenbuch – Rainer Sachse und Andreas Bugge

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen beschließt, anlässlich der 775 Jahrfeier, die
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Werneuchen, die Herrn Rainer Sachse und Andreas
Bugge mit der Eintragung in das Ehrenbuch der Stadt Werneuchen zu ehren. Diese Ehrungen
erfolgen für das Jahrzehnte gezeigte Engagement beim Schutz, Bergung und Rettung der
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Werneuchen und darüber hinaus im Falle von
Unfällen, Bränden und Naturereignissen. Die Eintragung in das Ehrenbuch der Stadt
Werneuchen soll im Rahmen der Feierlichkeiten zur 775 Jahrfeier der Stadt Werneuchen
erfolgen.

Begründung:
Beide Kammeraden sind seit Jahrzehnten bei der Freiwilligen Feuerwehr Werneuchen und
haben sich beim Schutz, der Rettung und Hilfeleistungen für unsere Bürgerinnen und Bürger bei
unzähligen Einsätzen bei Unfällen, Bränden und Auswirkungen von Naturereignissen verdient
gemacht. Gemeinsam haben sie als Stadtbrandmeister und stellvertretender Stadtbrandmeister
über ein Jahrzehnt als Team die Geschicke und Entwicklung der Freiwilligen Feuerwehr in
Werneuchen maßgeblich vorangetrieben.
Kamerad Sachse wirkte darüber hinaus auch als stellvertretender Landesbranddirektor weit über
die Grenzen der Stadt Werneuchen hinaus für die Entwicklung des Brand- und
Katastrophenschutzes des Landes Brandenburg. Für sein beispielhaftes Wirken bei vielen
Einsätzen, insbesondere durch sein umsichtiges und zielstrebiges Agieren, wurde er mehrfach
ausgezeichnet und geehrt. Sein Leitmotiv ist: „Sag niemals nie“. Auch als zuständiger Mitarbeiter
der Stadtverwaltung Werneuchen für den Brand- und Katastrophenschutz, profitierte die Stadt
Werneuchen von seiner fachlichen Kompetenz und seinem ehrenamtlichen Engagement in
hohem Maße.
Kamerad Andreas Bugge bekleidete zudem über viele Jahre auch die Funktion des Wehrführers
in der örtlichen Wehr der Stadt Werneuchen. Er übte und übt nicht nur die aufgezählten
Funktionen innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr seit vielen Jahren zur vollsten Zufriedenheit aus,
sondern engagierte sich darüber hinaus auch im Rahmen der Gestaltung der
Partnerschaftsbeziehungen zur polnischen Partnergemeinde Dziwnów und deren Freiwilliger
Feuerwehr. Über die Pflege vielfältiger Kontakte zu anderen Wehren im In- und Ausland trug er
durch sein persönliches Auftreten sehr zum Ansehen der Stadt Werneuchen bei.
Beide zeichnet aus, dass sie als in Verantwortung stehende Ehrenbeamte, anstehende Probleme
stets möglichst unkompliziert lösten und sich bei auftretenden Problemen zwischen den
ortsansässigen Vereinen und den Ortsteilen der Stadt Werneuchen bei den Vorbereitungen und
Organisationen von Veranstaltungen durch ihr Handeln ein Beispiel des persönlichen Beitrages
für das Zusammenwachsen der Ortsteile der Stadt Werneuchen – nach der Gebietsreform –
gaben.
Beide Kameraden traten stets eher bescheiden aber bestimmt auf und stellten oft einen Großteil
ihrer Freizeit dem Gemeinwohl zur Verfügung.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:
Bestätigung Kämmerei:
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Fraktionsvorsitzender
1



Beschluss der Stadtverordnetenversammlung:
Beschlussfähigkeit Abstimmung
Gesetzliche Mitgliederzahl: 18 dafür: 15
davon anwesend: 15 dagegen: 0

Stimmenthaltung: 0

Befangenheit wurde erklärt durch:
……………………………………………………………..

Die Richtigkeit der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden bescheinigt. Zur Sitzung unter Mitteilung der
Tagesordnung ist rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden. Die Beschlussfähigkeit der

Stadtverordnetenversammlung ist gegeben.

Werneuchen, 12.05.2022 ……………………………….
Vorsitzender der SVV

……………………………….
Stadtverordnete/r
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